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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der
Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den
Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden
Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion
gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-
Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die
Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem
Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,
derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 1

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK
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Kriminalität

Mit 86 zu 68 Stimmen bei 21 Enthaltungen überwies der Nationalrat in der
Sommersession 2019 eine Motion Regazzi (cvp, TI) an den Ständerat, wonach der
Bundesrat die gesetzliche Grundlage schaffen soll, um wegen Pädophilie verurteilten
Schweizerinnen und Schweizern den Pass zu entziehen. Solche Personen nutzten
oftmals Auslandsreisen, um ihre Neigung weiterhin auszuleben, und profitierten dort
von den «günstigen Bedingungen» wie Armut, Korruption und Toleranz seitens der
Behörden, begründete der Motionär sein Anliegen. Der Schweiz obliege eine
«moralische Verpflichtung», hier etwas dagegen zu tun. Der Bundesrat hatte den
Vorstoss zur Ablehnung empfohlen, da rückfallgefährdete, verurteilte Pädophile
ohnehin durch Freiheitsstrafe, stationäre Massnahme oder Verwahrung nicht mehr frei
reisen könnten. Das geltende Recht erlaube es überdies schon heute, gegen eine
beschuldigte Person während des Strafverfahrens ein Reiseverbot oder einen
Ausweisentzug zu verhängen. 2

MOTION
DATUM: 13.06.2019
KARIN FRICK

Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat im Frühjahr 2020 die Motion Regazzi
(cvp, TI) ab, mit der eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden sollte, um wegen
Pädophilie verurteilten Schweizerinnen und Schweizern den Pass zu entziehen und sie
so an Auslandsreisen zu hindern. Die kleine Kammer folgte stillschweigend ihrer
staatspolitischen Kommission, die keinen Handlungsbedarf sah. Im Ausland begangene
pädosexuelle Straftaten seien nach schweizerischem Recht ohnehin strafbar und sich
in einem Strafverfahren befindliche oder aus einer Freiheitsstrafe entlassene Pädophile
könnten von den Justizbehörden bereits nach geltendem Recht mit einem
Ausreiseverbot belegt werden, so die Begründung der Kommission. 3

MOTION
DATUM: 04.03.2020
KARIN FRICK

Die Fallzahlen von Cyberpädokriminalität stiegen seit Jahren an und befänden sich
gegenwärtig «auf einem Allzeithoch», so die Schätzungen des FBI und der UNO. Diese
Erkenntnis veranlasste Fabio Regazzi (cvp, TI) im Jahr 2019 dazu, mittels Postulat eine
Prüfung von rechtlichen und sonstigen Massnahmen zur Bekämpfung von sexuellem
Missbrauch von Kindern via Live-Streaming zu fordern. Als mögliche Massnahme solle
insbesondere der Einsatz von computergenerierten, künstlichen Bildern von Kindern
zur Anlockung potenzieller Täter geprüft werden. Dieser Ansatz habe sich in den
Niederlanden bereits seit 2014 als sehr effizient und wirksam entpuppt, sodass auch
Deutschland vorhabe, diesen künftig einzusetzen. Der Bundesrat sei sich der – durch
die Covid-19-Pandemie noch zusätzlich verstärkten – Zunahme von Pädokriminalität im
Internet und der deshalb grossen Relevanz von deren Bekämpfung sehr bewusst,
unterstrich Justizministerin Karin Keller-Sutter im September 2021 im Ratsplenum. Die
Bekämpfung von Pädokriminalität liege jedoch grundsätzlich in der Zuständigkeit der
Kantone, dies insbesondere seit der Rückübertragung bestimmter Aufgaben vom Bund
an die Kantone zu Beginn des Jahres 2021. Der Bundesrat vertrat die Meinung, dass
diese Rollenverteilung effizient und wirksam im Kampf gegen die Pädokriminalität sei
und dass daran festgehalten werden müsse. Aus diesem Grund beantragte er die
Ablehnung des Postulats. Der Nationalrat nahm das Postulat Regazzi in der
Herbstsession 2021 entgegen diesem Antrag mit 146 zu 37 Stimmen bei 4 Enthaltungen
an. Die Zustimmung zum Postulat war parteilich breit abgestützt und vereinte
vorwiegend Nationalrätinnen und -räte der Grünen, der SP, der Mitte und der SVP. Die
Grünliberalen und die FDP lehnten das Postulat grösstenteils ab. 4

POSTULAT
DATUM: 21.09.2021
CATALINA SCHMID

Im Herbst 2021 widersprach die RK-SR ihrer Schwesterkommission und gab der 2019
eingereichten parlamentarischen Initiative von Fabio Regazzi (heute mitte, TI) für eine
wirksame Bekämpfung der Pädokriminalität im Internet keine Folge. Zu diesem
Zeitpunkt hatte der Nationalrat das Anliegen der Initiative bereits im Rahmen der StPO-
Revision diskutiert und einem einschlägigen Einzelantrag Regazzi stattgegeben. Die
Schaffung des Netzwerks digitale Ermittlungsunterstützung Internetkriminalität (NEDIK)
durch Bund und Kantone habe zu einer besseren Vernetzung aller involvierten Stellen
geführt, führte die RK-SR in ihrer Medienmitteilung aus. Durch diese optimierte
Zusammenarbeit erfolge die Bekämpfung der Cyberkriminalität schon heute
koordinierter und effizienter, weshalb sie eine Verschiebung der Kompetenzen als
wenig sinnvoll erachte. Ausserdem liege die präventive polizeiliche Vorermittlung in der
Kompetenz der Kantone und sei somit keine Frage der Strafprozessordnung auf
Bundesebene. In diesem Sinne betrachtete die Kommission die von der grossen
Kammer in die StPO aufgenommene Umsetzung des Anliegens als «systematisch

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.10.2021
CATALINA SCHMID
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falsch». 5

1) AB SR, 2019, S. 190 ff.; Kommissionsbericht SPK-SR vom 12.2.2019; CdT, LT, NZZ, 20.3.19
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